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RS OGH 1962/4/11 1Ob84/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1962

Norm

ABGB §1116 D

Rechtssatz

Bei einem Bestandvertrag, der auf die bestimmte Zeit unkündbar ist, kann eine vorzeitige Kündigung nur dann zur

Au6ösung des Bestandvertrages führen, wenn sie von dem Vertragspartner zustimmend zur Kenntnis genommen

wurde; dann ist eine einverständliche Auflösung erfolgt.

Entscheidungstexte

1 Ob 84/62
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